
 

Stadt Leipzig 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Markterkundungsverfahren 
 

für privates Engagement 
 

beim Schulneubau 
 

  



 

    
Seite 2 von 9 

 

Stand: 29. April 2016 

Inhaltsverzeichnis 
  
I. Anschreiben....................................................................................................................... 3 

II. Ausschreibende Stelle ...................................................................................................... 5 

III. Projektbeschreibung ......................................................................................................... 6 

IV. Verfahrensgrundsätze ....................................................................................................... 7 

1. Rechtsnatur des Markterkundungsverfahrens ................................................................ 7 

2. Gegenstand des Markterkundungsverfahrens ................................................................ 7 

3. Interessenbekundung ....................................................................................................... 8 

3.1 Einreichungsform und -frist ..................................................................................... 8 

3.2 Auskünfte .................................................................................................................. 8 

3.3 Kosten ....................................................................................................................... 8 

4. Vertraulichkeit ................................................................................................................... 9 

5. Haftungsausschluss ......................................................................................................... 9 

 
  



 

    
Seite 3 von 9 

 

Stand: 29. April 2016 

I. Anschreiben 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Stadtrat der Stadt Leipzig hat am 24. Februar 2016 beschlossen, die Möglichkeit des 
Schulbaus in der Stadt Leipzig unter Beteiligung privaten Engagements zu eruieren und 
kurzfristig realisierungsfähige Projekte zu identifizieren.  
 
Der Beschluss wurde vor dem Hintergrund getroffen, dass die Stadt Leipzig innerhalb kur-
zer Zeit eine erhebliche Anzahl neuer Schulplätze in allen Schularten benötigt. Die private 
Beteiligung ist dabei in vielfältiger Art und Weise denkbar und reicht vom bloßen Grund-
stückskauf bis zur schlüsselfertigen Schulneubauerrichtung. Ebenso ist die Stadt Leipzig 
offen für verschiedene Realisierungsvarianten, z.B. Kauf, Mietkauf, Mischnutzung oder 
schlüsselfertige Errichtung. 
 
Um das Potential des privaten Engagements umfassend an dem Prozess der Schulbauten 
beteiligen zu können, führt die Stadt Leipzig unter sachkundiger Begleitung von Immobi-
lienexperten ein deutschlandweites Markterkundungsverfahren durch. Für dieses zeichnet 
das Dezernat Finanzen verantwortlich. 
 
Im Rahmen des Markterkundungsverfahrens bitten wir die angesprochenen Marktteilneh-
mer um Mitteilung, inwieweit die Bereitschaft zum Angebot eines Grundstücks und/ oder 
der Projektentwicklung im Zusammenhang mit dem Schulbau besteht.  
 
Im Namen und im Auftrag der Stadt Leipzig laden wir Sie deshalb gerne ein, sich am 
Markterkundungsverfahren zum Projekt Schulbau zu beteiligen. 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre Interessenbekundung bis zum 

 
3. Juni 2016 

übersenden. 
 
Wenn Sie der Stadt Leipzig ein Grundstück anbieten möchten, bitten wir um Verwendung 
der beigefügten Anlage 1 (Fragebogen Grundstücke).  
 
Verfügen Sie über Expertise als Bauträger bzw. Projektentwickler und möchten diese (ggf. 
zusätzlich zu einem geeigneten Grundstück) im Rahmen des Schulbaus einbringen, bitten 
wir um Verwendung der Anlage 2 (Fragebogen Investoren). 

 
Für alle Interessenten, die nur ein bebautes oder unbebautes Grundstück zur Verfügung 
haben, ist die Verwendung der Anlage 1 (Fragebogen Grundstücke) ausreichend! 
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Bitte beachten Sie auch die nachfolgenden Informationen zur ausschreibenden Stelle (II.) 
und der Projektbeschreibung (III.) sowie die Hinweise zum Verfahren (IV.) Letztgenannten 
können Sie u.a. entnehmen, dass mit der Teilnahme am Markterkundungsverfahren zum 
Projekt Schulbau keine rechtlichen, insbesondere keine haftungsrechtlichen Risiken für Sie 
verbunden sind.  
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 
 
 
Stadt Leipzig 

 
Anlagen 
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II. Ausschreibende Stelle  
 
 

Stadt Leipzig 
Dezernat Finanzen 
Amt. Leiter der Stadtkämmerei 
 
Herr Michael Tirpitz 
 
E-Mail: stadtkaemmerei@leipzig.de 
Tel.: 0341/ 123-3031 
 
Hausanschrift:  Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
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III. Projektbeschreibung 
 

Die Stadt Leipzig beabsichtigt die Realisierung mehrerer Schulbauprojekte und sucht dafür 
geeignete Grundstücke und/oder Projektentwickler für verschiedenartige Realisierungsva-
rianten. 
 
Grundstücke können für die Schulbauprojekte der Stadt Leipzig ab einer Größe von 
9.400 m² genutzt werden. Dabei muss es sich nicht um ein zusammenhängendes Grund-
stück handeln. Es ist vielmehr auch möglich, dass Nachbargrundstücke zu einem Grund-
stück zusammengefasst werden, soweit diese die notwendige Größe von 9.400 m² errei-
chen. Im Übrigen ist die Grundstückssituation – z.B. ob dieses bebaut oder unbebaut ist – 
zwar für die Stadt Leipzig von Interesse, aber nicht entscheidend für die Teilnahme an die-
sem Markterkundungsverfahren. Die Stadt Leipzig ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt grund-
sätzlich an allen Grundstücken mit einer ausreichenden  Größe interessiert, um die Reali-
sierbarkeit möglicher Schulbauprojekte prüfen zu können. 
 
Projektentwicklungen für Schulbauprojekte in der Stadt Leipzig sind – mit einem eigenen 
oder fremden Grundstück – in verschiedenen Realisierungsvarianten (Kauf, Mietkauf, 
Mischnutzung, schlüsselfertige Errichtung etc.) denkbar, wobei die Stadt Leipzig keine Si-
cherheiten gegenüber finanzierenden Banken (z.B. Bürgschaften) übernehmen darf. Eben-
falls sind für die Schulbauprojekte zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Fördermittel vorge-
sehen. Aufgrund der im Freistaat Sachsen geltenden landesrechtlichen Regelungen wird 
ein Public Private Partnership („PPP“) mit Bewirtschaftungsleistungen ausgeschlossen. 
 
Als zu errichtende Schultypen werden Grundschulen, Oberschulen und Gymnasien, ein-
schließlich Sporthallen, gesucht. Zur Orientierung liegen Raumprogramme für diese Schul-
typen dieser Aufforderung zur Teilnahme an der Markterkundung in Anlage 3 bei.  
 
Im Rahmen der Varianten können auch andere Realisierungsformen wie Modulbauten, 
gemischte Nutzung, zeitliche Kooperation o.ä. vorgestellt werden.   
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IV. Verfahrensgrundsätze 
 
1. Rechtsnatur des Markterkundungsverfahrens 
 

Das Markterkundungsverfahren zum Projekt Schulbau ist kein förmliches Verfahren. Die 
europäischen Vergaberichtlinien finden ebenso wenig Anwendung wie die nationalen, 
deutschen Vergabevorschriften. Es handelt sich vielmehr um ein formfreies Verfahren, das 
der Identifizierung möglicher privater Beteiligungen am Schulbauprojekt dient. 
 
Ob und ggf. in welcher Form und auf welchem Wege die Stadt Leipzig private Partner nach 
Durchführung eines gesonderten Verfahrens an den jeweiligen Projekten beteiligt bzw. mit 
der Umsetzung der favorisierten Modelle beauftragt, soll nach einer Analyse der Ergebnis-
se des Markterkundungsverfahrens entschieden werden. Das Markterkundungsverfahren 
soll demnach die Entscheidungsfindung der Stadt Leipzig erleichtern.  
 
Es besteht kein Anspruch auf eine Durchführung eines Vergabeverfahrens oder einer sons-
tigen Realisierung eines Engagements und/ oder Modells. Am Ende des Markterkundungs-
verfahrens steht kein Vertragsschluss, sondern eine ungebundene Entscheidung der Stadt 
Leipzig über das weitere Vorgehen. 

  
2. Gegenstand des Markterkundungsverfahrens 
 

Gegenstand des Markterkundungsverfahrens ist die Identifizierung möglicher privater Be-
teiligungen an den Schulbauprojekten der Stadt Leipzig, entweder durch Zurverfügungstel-
lung eines Grundstücks (vgl. Anlage 1) und/oder Vorschläge zur Projektentwicklung (vgl. 
Anlage 2).  
 
Alle Modellvarianten sind „gleichberechtigt“, d. h. es besteht keine Vorfestlegung der Stadt 
Leipzig auf ein bestimmtes Modell. 
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3. Interessenbekundung 
 
3.1 Einreichungsform und -frist 
 

Die Teilnahme am Markterkundungsverfahren zur Vorbereitung des Schulbauprojekts er-
folgt durch Rücksendung der Anlage 1 und/oder Anlage 2, in denen zumindest jeweils die 
Teilnehmerdaten (Ansprechpartner, E-Mail, etc.) angegeben werden sollen, bis zum  

 
3. Juni 2016. 

  
Bitte senden Sie hierzu Ihre Interessenbekundung schriftlich an die unter II. genannte Ad-
resse in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Persönlich/ Vertraulich! 
Markterkundung Schulbau in Leipzig“. 
 
Sollten Sie den Teilnahmeantrag persönlich abgeben wollen, erfolgt dies bitte ebenfalls an 
die vorgenannte Adresse.  
 
Bitte beachten Sie, dass nach dieser Frist eingehende Interessenbekundungen aus Grün-
den der Transparenz und der Gleichbehandlung im Markterkundungsverfahren nicht be-
rücksichtigt werden können. 

 
3.2 Auskünfte 
 

Auskünfte zum Markterkundungsverfahren und zur Interessenbekundung erteilt Herr Mi-
chael Tirpitz auf elektronische oder telefonische Anfragen (E-Mail: stadtkaemme-
rei@leipzig.de, Tel.: 0341/123-3031). Die Fragen der Teilnehmer werden gesammelt, sor-
tiert und im regelmäßigen Turnus beantwortet.  
 
Bitte stellen Sie Ihre Fragen bis 7 Kalendertage vor dem Ende der Frist zur Einreichung der 
Interessenbekundungen, d.h. bis zum 27. Mai 2016. Die Beantwortung von nach diesem 
Termin eingehenden Fragen kann nicht sichergestellt werden. 
 
Sofern die Fragen und Antworten für alle Teilnehmer von Interesse sein könnten, werden 
diese den Teilnehmern anonymisiert mitgeteilt. 

 
3.3 Kosten 
 

Eine Erstattung der Kosten und Aufwendungen, die den Teilnehmern durch die Beteiligung 
an diesem Verfahren entstehen, kann nicht erfolgen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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4. Vertraulichkeit 
 

Die Stadt Leipzig wird die Interessenbekundungen auswerten und ohne namentliche Nen-
nung der Teilnehmer über diese öffentlich berichten.    
 
Die Stadt Leipzig behält sich jedoch ausdrücklich vor, die von den Teilnehmern eingereich-
ten Vorschläge in einem späteren Verfahren, z.B. bei der Ausschreibung eines Generalun-
ternehmer-Bauvertrages, zu verwenden.  

 
5. Haftungsausschluss 
 

Die Stadt Leipzig übernimmt keinerlei Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständig-
keit und Aktualität der den Teilnehmern mit diesen Unterlagen und im Rahmen des 
Markterkundungsverfahrens übermittelten Informationen. 
 

 
 


